
3. Änderungsvereinbarung

zur

Anlage 4
zum Gesamtvertrag vom 1. Februar 2024

über Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

zwischen der

Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein
(nachfolgend KVSH genannt)

und der

AOK NordWest - Die Gesundheitskasse
(nachfolgend AOK Nord\West genannt)



Die Vertragspartner ändern die Anlage 4 zum Gesamtvertrag vom 1. Februar 2024 mit Wirkung
zum 01.07.2025. Diese Vereinbarung wird wie folgt angepasst:

5 6 - Vergütung
1. Folgende Leistungen werden unter den nachfolgend festgelegten Abrechnungsziffern vergü-

tet:

a. Untersuchung U10 Abrechnungsziffer 99055B: 61,-€

b. Untersuchung U11 Abrechnungsziffer 99055C: 61,-€

c. Untersuchung J2 Abrechnungsziffer 99055D: 61,-€

2. Von den unter 1a. bis 1c. genannten Vergütungen behält die KVSH mit Einverständnis des

jeweiligen teilnehmenden Arztes jeweils 1,7 % (dies entspricht 1,04 Euro brutto) je abgerech-
neter Ziffer ein und überweist diesen Betrag gemäß den Vorgaben der zwischen der KVSH
und der bvkj.Service GmbH geschlossenen Nutzungsvereinbarung an die bvkj.Service
GmbH. Die Einverständniserklärung der teilnehmenden Ärzte ist Bestandteil dieser Vereinba-

rung (Anlage 2) und zugleich Teilnanmebedingung.

Diese Änderungsvereinbarung tritt zum 01.07.2025 in Kraft.

Bad Segeberg, den 25, Jun 2025 Dortmund, den 5.07 d0ES
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